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Anhang (zu § 1 Nr. 9)

Anlage 2
(zu § 46)

Nr. 1 Schulverwaltungsprogramm

1. Zwecke der Verarbeitung:
In Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags der Bayerischen Verfassung werden 
die Schulen bei der Erfüllung der schulorganisa-
torischen Aufgaben und Erfordernisse und der 
Gestaltung der notwendigen Verwaltungsab-
läufe unterstützt (z. B. bei der Anmeldung der 
Schülerinnen und Schüler, der Klassenbildung, 
der Erfassung der Leistungs- und Zeugnisda-
ten, der Erstellung der (Abschluss-)Zeugnisse, 
der Planung des Unterrichtseinsatzes der Lehr-
kräfte und der Organisation des Unterrichts, zur 
Abwicklung des Schulwechsels und Mehrar-
beitsabrechnung).
Neben den schulischen Verwaltungsprozessen 
wird auch der zur Schulaufsicht nötige Daten-
transfer zwischen der Schule und den jeweils 
zuständigen Stellen der Schulaufsicht (Schul- 
ämter, Regierungen, Ministerialbeauftragte, 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus), 
sowie die Datenübermittlung an das Bayerische 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
zu statistischen Zwecken unterstützt.

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – Lehrkräfte der Schule
 – nicht unterrichtendes Personal der Schule 
 – Schülerinnen und Schüler der Schule
 – Erziehungsberechtigte und frühere Erzie-

hungsberechtigte gemäß Art. 88 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 3 BayEUG

 – externe Prüfungsteilnehmerinnen und Prü-
fungsteilnehmer

 – Verwaltungspersonal der Schule
 – externes Betreuungspersonal
 – Ansprechpartner in Ausbildungsbetrieben
 – Nutzungsberechtigte des Verfahrens

3. Kategorien der gespeicherten Daten

3.1 Daten der Lehrkräfte und des nicht unterrichten-
den Personals

3.1.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vornamen(n)
 – Anrede
 – Namenskürzel

 – Geschlecht
 – Geburtsname
 – Geburtsort
 – akademische Grade
 – Tag der Geburt
 – Staatsangehörigkeit
 – Personenkennzahlen (Personalnummer 

aus VIVA, Personalverwaltungssysteme/
Bezüge/nichtstaatlicher Dienstherr)

 – Zugang zum päd. Netz, Zugang zum Ver-
waltungsnetz

 – Adressdaten
 – Telefonnummer
 – Weitere Kontaktdaten (E-Mail, Telefaxnum-

mer, URL [Webkommunikation])

3.1.2 Angaben zur Behinderung
 – Behindertengruppe
 – Grad der Behinderung
 – Anrechnungsfaktor
 – Folgen der Behinderung (optional, wenn 

fachlicher Nachweis vorhanden)
 – Art des Nachweises
 – Ausstellende Behörde
 – Ausstellungsdatum
 – Geschäftszeichen
 – Enddatum des Ausweises
 – Ausstellende Behörde (zweite Behörde)
 – Ausstellungsdatum (zweite Behörde)

3.1.3 Angaben zum Dienstverhältnis
 – Amts-/Dienstbezeichnung
 – Rechtsverhältnis
 – Beginn/Ende des Dienstverhältnisses
 – Besoldungs-/Entgeltgruppe
 – ggf. Lehramt
 – ggf. Art der Unterrichtsgenehmigung
 – ggf. Ablauf der Unterrichtsgenehmigung
 – ggf. Art des nicht unterrichtenden Perso-

nals
 – Arbeitgeber/Dienstherr
 – Stammschule
 – maximale Unterrichtspflichtzeit/Arbeitszeit
 – reduzierende Stunden
 – Mehrarbeit
 – Unterrichtsmehrung/-minderung (Art und 

Umfang)
 – Nebentätigkeitsstunden
 – Ermäßigung (Grund, Umfang, Dauer)
 – Teilzeit (Umfang, Grund)



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2019 427

 – Freistellung/Altersteilzeit
 – Beurlaubung
 – Abwesenheit
 – Längerfristiger Ausfall (Umfang; Grund)
 – Abordnung an nichtschulische Dienststelle
 – staatlich geförderte Wochenstunden
 – Sprechstundendaten
 – Postfach
 – Raum in der Schule
 – Einsatz als mobile Reserve

3.1.4 Lehrbefähigung
 – Lehramt
 – abgelegte Prüfungen
 – Fächer der Lehrbefähigung
 – Unterrichtsgenehmigung

3.1.5 Lehrerlaubnis
 – Lehramt
 – zugeordnete Schulart
 – kirchliche Lehrerlaubnis
 – Unterrichtsgenehmigung (Schulart, Fach, 

Begründung)

3.1.6 unterrichtete Fächer
 – Stundenzahl
 – unterrichtete Fächer
 – Summe wissenschaftlicher/nichtwissen-

schaftlicher Unterricht

3.1.7 Anrechnungsstunden (Daten zur Beschäftigung 
und zum Einsatz)

 – Art der Anrechnung
 – Stundenzahl
 – Funktion/Tätigkeit
 – Schule
 – Erläuterungen

3.1.8 Einsatz an anderer Schule
 – Schulnummer
 – Summe der wissenschaftlichen/nichtwis-

senschaftlichen Stunden
 – Zuweisungsart

3.1.9 Beschäftigungsverhältnis
 – Schule
 – Schuljahr
 – Beschäftigungsverhältnis
 – Zugang
 – Abgang
 – Abordnung an nichtschulische Dienststelle
 – Nebentätigkeit
 – Ausbildungsabschnitt bei Lehrkräften im 

Vorbereitungsdienst

3.1.10 Einsatzbeschränkung

Klassengruppen, in denen die Lehrkraft nicht 
eingesetzt werden kann.

3.1.11 Klassenleitung/Gruppenleitung
Klassen/Gruppen, in denen die Lehrkraft (stell-
vertretende) Klassen- oder Gruppenleitung ist.

3.1.12 Lehrerbezogene Stundenplandaten
 – Welche Klassen in welchen Fächern wie 

viele Stunden unterrichtet werden sollen
 – Stundenplanvorgaben (z. B. Minimal- 

und Maximalzahl der Unterrichtsstunden 
pro Tag oder Woche, minimale und ma-
ximale Stundenzahl in der Mittagspause, 
Maximalzahl von Stunden hintereinan-
der, Stundenpräferenzen, Halbtage oder 
Tage)

 – Raum und Zeit des Unterrichts
 – Kennung, welche Zeit-, Klasse-, Fach-Kop-

peln welche Lehrkräfte betreffen
 – Kennzeichen für besonderen Einsatz  

(z. B. Teilnehmer, Fachbetreuer, 14-tägi-
ger Wechsel)

3.1.13 Lehrerbezogene Vertretungsplandaten
 – Präsenzstunden, nicht verfügbare Stunden
 – Dauer der Absenz, benötigte Zusatzstun-

den für Lehrkräfte
 – Absenzgrund (fester Schlüssel: dienstlich 

außer Haus, dienstlich im Haus, Klas-
senfahrt, Studienfahrt, Unterrichtsgang, 
Krankheit, Freistellung, Sonstiges)

 – Bemerkungen zur Vertretung

3.1.14 Historie über gehaltene Vertretungsstunden
 – Anzahl
 – Art
 – Datum

3.1.15 Arbeitszeitkonto
 – Haben
 – Soll

3.1.16 Teilzeitantrag
 – Teilzeit (Grund)
 – Ermäßigungen

3.1.17 Versetzungsantrag
 – Umfang
 – Unterrichtsfächer
 – Zielschule(n)
 – Art

3.1.18 Angaben mit Bezug zur Erstellung von Zeugnissen
 – Zeugnisunterzeichner
 – Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
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zentraler Abschlussprüfungen

3.1.19 Buchausleihdaten
 – ausgeliehene Bücher zusammen mit Aus-

leihdatum und Rückgabedatum

3.2 Daten der Schülerinnen und Schüler

3.2.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Anrede
 – Geschlecht
 – Tag der Geburt
 – Gültigkeit des Geburtsdatums (wenn amt-

liches Geburtsdatum unbekannt oder nur 
zum Teil bekannt)

 – Geburtsort
 – Geburtsland
 – Staatsangehörigkeit
 – Jahr des Zuzugs nach Deutschland
 – Straße
 – Wohnort
 – Telefon
 – Art der Anschrift (Erziehungsberechtigte/

Wohnheim/Sonstiges)
 – Religionszugehörigkeit
 – Muttersprache
 – Sportbefreiung
 – Optionale Kontaktdaten (Telefax, E-Mail- 

Adresse, URL [Webkommunikation])
 – Bankverbindung
 – Zahlungsangaben
 – Ordnungsnummer (nicht einsehbar, rein 

technische Speicherung)

3.2.2 Gastschülereigenschaft
 – Gastschülerstatus
 – Gemeindekennzahl des Wohnorts und ggf. 

Ausbildungsbetriebs
 – Ortsteil/Sprengel
 – Umschüler/Selbstzahler
 – Kostenträger
 – Förderungsnummer

3.2.3 Schulweg
 – Länge des Schulwegs
 – benutzte Verkehrsmittel mit Abfahrtszeit 

und Wochentagen
 – Gewährung der Kostenfreiheit des Schul-

wegs
 – Haltestellen
 – Befreiung vom Nachmittagsunterricht

3.2.4 Aktuelle Unterrichtsdaten
 – Schule

 – Schulart
 – Klasse/Gruppe
 – Jahrgangsstufe
 – Art der Klassen/Gruppe
 – Unterrichtsart
 – Ausbildungsrichtung
 – Fachgruppe/Wahlpflichtfächergruppe
 – besuchter Religions-/Ethikunterricht
 – Datum der Abmeldung vom Religionsun-

terricht
 – Fremdsprachen
 – Wahlpflichtfächer
 – Wahlunterricht/Förderunterricht/Pluskurse/

Arbeitsgemeinschaften
 – differenzierter Sport incl. Sportart
 – Erfüllung der Schulpflicht
 – gleichzeitiger Berufsschulbesuch
 – Ganztagesunterricht/Tagesheim
 – Merker für Bearbeitungsvermerke
 – Stunden an anderer Schule
 – Klassengruppe
 – Daten zu Nachholfristen
 – Lehrkraft, Zeit, Raum des besuchten Un-

terrichts

3.2.5 Ausbildungsdaten/Praktikumsdaten
 – Ausbildungsbeginn/-ende
 – Ausbildungsart
 – Ausbildungsdauer
 – Ausbildungsberuf
 – zeitliche Organisation
 – Praktika
 – Kammernummer (z. B. der IHK, der HWK)

3.2.6 Unterrichtsdaten zum kommenden Schuljahr
 – neue Ausbildungsrichtung/Wahlpflichtfä-

chergruppe
 – neue Fremdsprache
 – neue Wahlpflichtfächer
 – neue Wahlfächer
 – Wechsel Religion/Ethik
 – neue Klasse
 – voraussichtliche Wiederholung

3.2.7 Unterrichtsdaten des Vorjahres
 – Klasse
 – Klassenart
 – Unterrichtsart
 – Jahrgangsstufe
 – Ausbildungsrichtung

3.2.8 Eintritt
 – Anmeldedatum
 – Eintrittsdatum
 – Eintrittsjahrgangsstufe
 – fehlende Unterlagen (Art, Erläuterung, Termin)
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 – von Schule
 – von Schulart
 – von Jahrgangsstufe
 – Daten zu Probezeit/Nachfristen
 – Jahr und Art des mittleren Schulabschlusses
 – schulische Vorbildung
 – berufliche Vorbildung
 – Eignung lt. Übertrittszeugnis
 – Daten zur Aufnahmeberechtigung

3.2.9 Schullaufbahn
 – Für jedes Schuljahr: Schule, Jahrgangs-

stufe, Schulbesuchsjahr, Klassengruppe, 
Bildungsgang, ggf. Grund für Änderung/
Wechsel, Zusatzinfo für Änderung/Wech-
sel (regulär/freiwillig/Pflicht/geeignet/er-
fasst/gelöscht/geändert), Feststellung der 
Übertrittseignung

 – Jahre Frühförderung (nur bei Förderschulen)
 – Jahre schulvorbereitende Einrichtung
 – Einschulung
 – Wiederholungen
 – übersprungene Jahrgangsstufe
 – Notenausgleich im vergangenen Schuljahr
 – Nachprüfung
 – Besuch der Jahrgangsstufe 1A
 – Fremdsprachenfolge (Fach, von Jahr-

gangsstufe, bis Jahrgangsstufe, Feststel-
lungsprüfung, Bemerkung zur Feststel-
lungsprüfung)

3.2.10 Austritt
 – Ergänzungsprüfung
 – Prüfungsende
 – Eignung weiterführende Schule
 – beabsichtigter Wechsel
 – Austrittsdatum
 – Abschluss
 – Austritt wohin (bei Mittel- und Förderschul-

abgängerinnen und -abgängern oder Mittel- 
und Förderschulabsolventinnen/-absolven-
ten [ohne Schülerinnen/Schüler des M-Zugs] 
voraussichtlicher schulischer oder berufli-
cher Verbleib im kommenden Schuljahr)

 – bei Mittel- und Förderschulabgängerinnen 
und -abgängern oder Mittel- und Förder-
schulabsolventinnen und -absolventen 
(ohne Schülerinnen/Schüler des M-Zugs): 
Art des voraussichtlichen Abschlusses der 
Mittelschule, voraussichtliche Note im Fach 
Deutsch, beruflicher Interessenschwerpunkt

3.2.11 Gesundheitsdaten
 – Lese-Rechtschreib-Störung/LRS-Attest

3.2.12 Gesundheitsdaten bei Schülerinnen/Schülern 

mit sonderpädagogischen Förderbedarf
 – Dauernde Behinderungen (Art)
 – Pflegeaufwand
 – Schulbegleiter
 – Kostenträger
 – Ende der Kostenübernahme (Jahr)
 – sonderpädagogischer Förderbedarf
 – letztes sonderpädagogisches/ sonstiges 

Gutachten (Jahr)
 – letzter förderdiagnostischer Bericht (Jahr)

3.2.13 Besondere pädagogische Maßnahmen
 – Sonderpädagogische Förderung
 – Förderplan
 – Ergänzungsunterricht
 – Förderunterricht
 – Förderkurs für Lese-Rechtschreib-Störung
 – Verzicht auf Ziffernnoten (Verbalbeurteilung)
 – Intensivkurs oder Förderunterricht in deut-

scher Sprache
 – muttersprachlicher Unterricht für Auslän-

der (Sprache)
 – Eingliederungsförderung für Aussiedler

3.2.14 Zeugnisdaten (ohne Abschlussprüfung)
 – Noten/Verbalbeurteilungen
 – Zeugnisbemerkungen
 – Klassenziel
 – Gefährdung des Vorrückens

3.2.15 Daten zur Abschlussprüfung
 – Jahrgang
 – Schülerstatus
 – Stammschule
 – bisherige Ausbildungsrichtung
 – Daten zur bisherigen Schullaufbahn
 – Daten für besondere Form der Abschluss-

prüfung
 – ggf. abweichender Rechtsstand
 – Wiederholungen in vorausgehenden Jahr-

gangsstufen
 – Thema und Note der Seminararbeit
 – Bemerkungen zum Ausbildungsab-

schnitts-/Abschlussprüfungszeugnis
 – Gefährdung
 – Zulassung zur Abschlussprüfung
 – Kursbelegung
 – Daten der abgeschlossenen Fächer 

(Fach, Abschlussjahrgangsstufe, Noten/
Verbalbeurteilungen, ggf. erworbene 
Qualifikation)

3.2.16 Leistungsdaten
 – Note/Verbalbeurteilung
 – Art
 – Gewichtung
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 – Datum der Leistungsbewertung
 – Gegenstand der Leistungsbewertung 

(schriftliche, mündliche, praktische Leis-
tungen)

 – Zeugnisbemerkungen
 – Daten zum Erreichen des Klassenziels 

(aktuelles Schuljahr, Vorjahr)
 – ggf. besondere Gewichtung (insbesondere 

wegen Lese-Rechtschreib-Störung)
 – Art der Wiederholung

3.2.17 Ergebnisse der Jahrgangsstufentests und der 
Orientierungsarbeiten

 – erreichte Punkte je Aufgabe
 – Grund für Nichtteilnahme (sonderpä-

dagogische Förderung, Lese-Recht-
schreib-Störung)

3.2.18 Ergebnis der Abschlussprüfung 
 – schriftliche/mündliche/Gesamt-Noten oder 

Verbalbeurteilungen der Prüfungsfächer
 – Bestehen der Abschlussprüfung
 – Bemerkungen über eventuellen Notenaus-

gleich und eventuelles Überwiegen der 
Jahresnote

 – Zeugnisbemerkungen

3.2.19 Buchausleihdaten
 – ausgeliehene Bücher
 – Ausleihdatum 
 – Rückgabedatum

3.2.20 Fehltage
 – Dauer (von, bis)
 – Kalendertage
 – Schultage
 – Art
 – Grund
 – Übermittlungsweg

3.2.21 Unterbringung/Betreuung
Art und Umfang der Unterbringung/Betreuung/
ganztägigen Förderung

3.2.22 Funktion im Schulleben
z.B. Schülersprecherin oder Schülersprecher, 
Klassensprecherin oder Klassensprecher

3.2.23 Geschwister
Geschwister an derselben Schule

3.3 Daten der Erziehungsberechtigten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Anrede
 – Art des Erziehungsberechtigten

 – Straße
 – Wohnort
 – Telefon
 – Optionale Kontaktdaten (Telefax, 

E-Mail-Adresse, URL [Webkommunikation])
 – Funktion als Elternvertreter

3.4 Daten zusätzlicher Ansprechpartner (optional)
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Straße
 – Wohnort
 – Telefon
 – Weitere Kontaktdaten (Telefax, E-Mail- 

Adresse, URL [Webkommunikation])

3.5 Daten externer Prüfungsteilnehmerinnen und 
Prüfungsteilnehmer

3.5.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geburtsmonat und –jahr
 – Tag der Geburt
 – Geburtsort
 – Geschlecht
 – Staatsangehörigkeit
 – Migrationshintergrund (Geburtsland, Jahr 

des Zuzugs nach Deutschland, Mutter-
sprache deutsch/nicht deutsch)

 – Jahr der Ersteinschulung
 – erworbene Abschlüsse
 – Ordnungsnummer (nicht einsehbar, rein 

technische Speicherung)

3.5.2 Ergebnis der Abschlussprüfung 
 – schriftliche/mündliche/Gesamt-Noten oder 

Verbalbeurteilungen der Prüfungsfächer
 – Bestehen der Abschlussprüfung
 – Bemerkungen über eventuellen Notenaus-

gleich und eventuelles Überwiegen der 
Jahresnote

 – Zeugnisbemerkungen

3.5.3 Leistungsdaten an der Herkunftsschule in den 
schriftlichen Fächern der Abschlussprüfung

 – Noten
 – Verbalbeurteilungen

3.6 Daten der Programmnutzerinnen und -nutzer

3.6.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Kennung
 – Kontaktdaten (Telefon, Telefax, E-Mail, 
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URL [Webkommunikation])

3.6.2 Berechtigungen
 – Berechtigungen
 – Rollen
 – Begründung/Zweck

3.6.3 Nutzungsdaten
 – Datum der letzten Passwortänderung
 – Datum der letzten Anmeldung
 – Fehlversuche bei der Anmeldung

3.6.4 Protokollinformationen
 – Information über angelegte/geänderte/ge-

löschte Datensätze (Historisierung)
 – Protokoll über den Abruf von Schülerdaten 

aus ASD (Benutzer, Zeitstempel, abgerufe-
ne Daten, Abrufart)

3.7 Daten des Verwaltungspersonals und des exter-
nen Betreuungspersonals

3.7.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geburtsname
 – Geschlecht
 – Geburtsdatum
 – Anrede
 – zugehörige Schule
 – Schulart
 – Art
 – Zugang zum pädagogischen Netz, Zugang 

zum Verwaltungsnetz
 – Straße
 – Wohnort
 – Telefon
 – Weitere Kontaktdaten (Telefax, E-Mail-Ad-

resse, URL [Webkommunikation])

3.7.2 Arbeitsrechtliche Zusatzangaben z. B. Beginn 
des Mutterschutzes, Beginn der Elternzeit

3.8 Daten der Ansprechpartner in Betrieben / Prak-

tikumsstellen

3.8.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname
 – Art
 – Zuständigkeit
 – Telefonnummer
 – Telefaxnummer
 – E-Mail- Adresse
 – URL (Webkommunikation)

3.8.2 Angaben zum Betrieb
 – Name
 – Anschrift
 – Typ
 – Telefonnummer
 – Telefaxnummer
 – E-Mail-Adresse
 – URL des Betriebs (Webkommunikation)
 – Mutterkonzern
 – Einrichtung Bund/Land

3.8.3 Zuordnung zu den Schülerinnen/Schülern

4. Kategorien der der Empfänger, denen die per-
sonenbezogenen Daten offengelegt werden 

4.1 Externe Empfänger: Auftragsverarbeiter der Schule
Die Daten werden ausschließlich dem von der 
Schule beauftragten Auftragsverarbeiter (i. d. R. 
das kommunale RZ) unter den Voraussetzun-
gen des Art. 28 DSGVO offengelegt, soweit dies 
technisch erforderlich ist.
Die Daten der Nrn. 3.2 und 3.3 werden, so-
weit in Art. 85a Abs. 2 genannt, zum Zweck der 
Durchführung des automatisierten Verfahrens 
zur Unterstützung der Schulen bei schulüber-
greifenden Verwaltungsvorgängen bei der nach 
Art. 85a Abs. 1 BayEUG beauftragten öffentli-
chen Stelle für die Schule verarbeitet.

4.2 Externe Empfänger: Erziehungsberechtigte
Daten betreffend die eigenen Kinder gem. Nr. 3.2
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4.3 Andere externe Empfänger

Empfänger Übermittelte Daten Zweck der Übermittlung Rechtsgrundlage
Automatisiertes Verfahren zur Unterstützung der Schulverwaltung
Zuständiges staatliches 
Schulamt (bei Grund- 
und Mittelschulen) 
zuständige Regierung, 
zuständige Ministerialbe-
auftragte und zuständi-
ger Ministerialbeauftrag-
ter, Staatsministerium

Nr. 3.1 und 3.2, soweit in 
Art. 113a Abs. 2 BayEUG 
genannt 

Unterrichtsplanung der 
staatlichen Schulen; 
Prüfung der Unterrichts-
situation; Bezuschus-
sung nichtstaatlicher 
Schulen nach dem 
Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetz

Art. 85 Abs. 1 Satz 5 
Nr. 3 i. v. m. Art. 113a  
Abs. 2 BayEUG; 
Art. 31 ff. BaySchFG

Amtliche Schulstatistik
Landesamt für Statistik Nr. 3.1 - 3.5 und 3.7, 

soweit nach Art. 113b 
BayEUG Bestandteil der 
Amtlichen Schulstatistik 

Bildungsplanung;
Organisation des Schul-
wesens

Art. 113b Abs. 6 und 8 
BayEUG

Gastschülerliste
Jeweils zuständiger 
Aufwandsträger 

Nr. 3.2, beschränkt auf 
Klasse, Name(n), Vor-
namen, Geburtsdatum, 
Gemeindekennzahl 
(des Wohnortes bezie-
hungsweise bei Berufs-
schülern mit Beschäf-
tigungsverhältnis des 
Orts des Ausbildungs-
betriebs), Schuleintritt; 
bei Berufsschulen 
zudem Ausbildungsbe-
ruf, Ausbildungsbeginn, 
Ausbildungsende, Name 
und Anschrift des Ausbil-
dungsbetriebs

Feststellung der Gast-
schülereigenschaft

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 
BayEUG i. V. m. Art. 10 
und 19 BaySchFG

Schülerliste für Handwerkskammer (nur für Berufsschulen)
Jeweils zuständige 
Handwerkskammer 

Nr. 3.2, beschränkt auf
Klasse, Name(n), Vorna-
men, Geburtsdatum, An-
schrift, Ausbildungsbe-
ruf, Name und Anschrift 
des Ausbildungsbe-
triebs, Beginn und Ende 
der Ausbildungszeit 

Zusammenarbeit der 
Berufsschulen mit außer-
schulischen Stellen;
Meldung der Berufsschü-
lerinnen und Berufs-
schüler an die Träger 
überbetrieblicher Unter-
weisungsmaßnahmen

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 
BayEUG i. V. m. Art. 59 
Abs. 3 BayEUG und 
§ 25 Abs. 2 BSO

Abschlusszeugnis der Berufsschule
Die für die Berufsaus-
bildung zuständigen 
Stellen 

Nr. 3.2, beschränkt 
auf Kammernummer, 
Durchschnittsnote des 
Abschlusszeugnisses 
der Berufsschule, bei 
Verzicht auf Ziffernnoten 
die Verbalbeurteilung

Durchschnittsnote / 
Verbalbeurteilung des 
Abschlusszeugnisses 
der Berufsschule
Ausweisung der 
Durchschnittsnote des 
Abschlusszeugnisses 
oder der Verbalbeurtei-
lung der Berufsschule im 
Berufsabschlusszeugnis

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 
BayEUG i. V. m. § 37  
Abs. 2 Satz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes 
und § 25 Abs. 1 Nr. 3 
BSO
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Empfänger Übermittelte Daten Zweck der Übermittlung Rechtsgrundlage
Schülerliste zur Kostenfreiheit des Schulwegs
Zuständiger Aufgaben-
träger der Schülerbeför-
derung 

Nr. 3.2, beschränkt auf 
amtliche Schulbezeich-
nung, Klasse, Name(n), 
Vorname(n), Geburtsda-
tum, Anschrift 

Ermittlung der Schul-
wegkostenfreiheit

Art. 85 Abs. 1 Satz 1 
BayEUG i. V. m. Art. 3  
Abs. 4 BaySchFG, Art. 1 
Abs. 1 und Art. 5  
des Gesetzes über 
die Kostenfreiheit des 
Schulwegs i. V. m. der 
Verordnung über die 
Schülerbeförderung

Erfassung des Verbleibs von Abgängern der Mittelschule oder des Förderzentrums
Zuständiges staatliches 
Schulamt oder zuständi-
ge Regierung, zuständi-
ge Berufsschule 

Nr. 3.2 beschränkt auf

verpflichtende Angaben:
Name(n), Vornamen, 
Geburtsdatum, Anschrift, 
besuchte Mittelschule 
oder besuchten Förder-
zentrum, Klasse, Schul-
amtsbezirk, voraussicht-
licher schulischer oder 
beruflicher Verbleib im 
kommenden Schuljahr

freiwillige Angaben:
Art des voraussichtli-
chen Abschlusses der 
Mittelschule, voraus-
sichtliche Note im Fach 
Deutsch, beruflicher 
Interessenschwerpunkt

Überwachung der 
Schulpflicht, Begleitung 
von Abgängerinnen und 
Abgängern und Absol-
ventinnen/Absolventen 
der Mittelschule oder 
des Förderzentrums 
(ohne Schülerinnen/
Schüler des M-Zugs) im 
Übergang Schule - Beruf

betr. die verpflichtenden 
Angaben: Art. 85 Abs. 1 
Satz 1 i. V. m. Art. 39 
BayEUG und § 3 MSO 
oder. § 34 VSO-F

betr. die freiwilligen 
Angaben: Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO

Schulwechsel
Zielschule bei Schul-
wechseln 

Nr. 3.2, beschränkt auf 
die in Art. 85a Abs. 2 
BayEUG genannten 
Daten 

Schulwechsel von 
Schülern

Art. 85a Abs.3 BayEUG
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Empfänger Übermittelte Daten Zweck der Übermittlung Rechtsgrundlage
Internetauftritt von Schulen
Auftragsverarbeiter
Nutzer der Homepage

Daten der Schulleitung 
und soweit Lehrkräfte an 
der Schule eine Funktion 
mit Außenwirkung wahr-
nehmen Daten gem. 
Nr. 3.1 beschränkt auf 
Name(n), Namensbe-
standteile, Vorname(n), 
Funktion, Amtsbezeich-
nung, Lehrbefähigung, 
dienstliche Anschrift, 
dienstliche Telefon-
nummer, dienstliche 
E-Mail-Adresse.
Andere Daten (z. B. 
Fotos), in deren Veröf-
fentlichung auf den In-
ternetseiten der Schule 
die Betroffenen wirksam 
eingewilligt haben;

Daten von Lehrkräften, 
die an der Schule keine 
Funktion mit Außen-
wirkung wahrnehmen, 
sowie von Schülerinnen 
und Schülern, Erzie-
hungsberechtigten und 
sonstigen Personen,
Daten (z. B. Fotos), in 
deren Veröffentlichung 
auf den Internetseiten 
der Schule die Betroffe-
nen, bei Minderjährigen 
bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres die 
Erziehungsberechtigten 
sowie bei Minderjäh-
rigen ab Vollendung 
des 14. Lebensjahres 
diese selbst und die 
Erziehungsberechtigten 
wirksam eingewilligt 
haben.

Präsentation der Schule 
nach außen, Information 
der Öffentlichkeit

Art. 85 Abs. 1 Satz 1; 
Einwilligung
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4.4 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte

Zugriffsrechte auf
Schulleitung  – Nr. 3.1 bis 3.5; 3.7, 3.8 (ohne Nr. 3.2.16)

 – Nr. 3.2.16, soweit dies zur Erfüllung ihrer päd-
agogischen, organisatorischen und rechtlichen 
Aufgaben erforderlich ist

 – Nr. 3.6.4 (nur lesend)
Verwaltungspersonal im Sekretariat  – Nr. 3.1 

 – Nr. 3.2 (ohne Nr. 3.2.15 und 3.2.16) 
 – Nr. 3.3 bis 3.5
 – Nr. 3.7, 3.8

Lehrkräfte  – Daten der von ihnen unterrichteten Schülerin-
nen und Schüler

 – Nr. 3.2; dabei Nr. 3.2.15 bis Nr. 3.2.18 in den 
selbst unterrichteten Fächern; außerdem 
fächerübergreifend im konkreten Einzelfall, 
insbesondere für den Zeitraum, für den dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Mitglied der 
Klassenkonferenz (insbesondere Zeugniser-
stellung, Entscheidung über das Vorrücken, 
Empfehlung an die Lehrerkonferenz im Fall 
des Vorrückens auf Probe) erforderlich ist

 – Nr. 3.8
Klassenleitungen; Oberstufenkoordinator und 
-koordinatorin

Schreibend:
 – Nr. 3.2.15, Nr. 3.2.16 fachbezogen
 – fächerübergreifend für die Schülerinnen und 

Schüler ihrer Klasse, um schulische oder 
häusliche Probleme erkennen zu können, die 
sich durch einen plötzlichen Leistungsabfall 
in mehreren Fächern gleichzeitig bemerkbar 
machen, sowie für die Zeugnisvorbereitung 
und Zeugniserstellung

 – Nr. 3.2.18, Nr. 3.5
Lehrkräfte der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler an Berufsschulen 

(zusätzlich zu den vorstehenden) 
Lesend:

 – Nr. 3.2.15, Nr. 3.2.16 fächerübergreifend 
während des gesamten Schuljahrs für die von 
ihnen unterrichteten Schülerinnen und Schüler 
wegen der schulorganisatorischen und didakti-
schen Besonderheiten der Berufsschulen 

Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen Lesend:
 – Nr. 3.2 (ohne Nr. 3.2.15 bis Nr. 3.2.17), Nr. 3.8
 – fächerübergreifend hinsichtlich Nr. 3.2.15 bis 

3.2.17 nur im konkreten Einzelfall, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer pädagogisch-psychologi-
schen und rechtlichen Aufgaben im Rahmen 
der Schulberatung erforderlich ist

Administrator Daten der Programmbenutzer gemäß Nr. 3.6.1 und 
3.6.2
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5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien im Verfahren Schulverwal-
tungsprogramm

Nr. 3.1.10, 3.1.12, 3.1.14 Spätestens am Ende des laufenden Schuljahres
Nr. 3.1 (außer Nr. 3.1.10-3.1.14 und 3.1.19)
Nr. 3.2 (außer Nr. 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.16 bis 
3.2.19) 
Nr. 3.3 und 3.4
Nr. 3.6.1 bis 3.6.2
Nr. 3.7

Spätestens am Ende des nachfolgenden Schuljah-
res, in dem die betroffene Person von der Schule 
abgegangen ist

Nr. 3.1.11, 3.1.13, 3.1.19
Nr. 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.16 bis 3.2.18
Nr. 3.5 

Spätestens am Ende des nachfolgenden Schuljah-
res

Nr. 3.6.3, 3.6.4 Ein Jahr nach der Anlage/der Änderung des Daten-
satzes

Nr. 3.2.19, 3.8 Löschung spätestens am Ende des nachfolgenden 
Schuljahres, in dem die Schülerin/der Schüler von 
der Schule abgegangen ist
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Nr. 2 Elektronischer Notenbogen 

1. Zwecke der Verarbeitung
Unterstützung der Lehrkräfte bei der 

 – individuellen Förderung der Schülerinnen 
und Schüler

 – Bewertung von Schülerleistungen
 – Erfüllung der Unterrichtungs- und Be-

ratungspflichten der Schule gegenüber 
Schülern und Erziehungsberechtigten 

 – Vorbereitung schulrechtlicher Entscheidungen
 – Erstellung von Zeugnissen

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – Lehrkräfte
 – Schülerinnen und Schüler
 – Erziehungsberechtigte
 – Schulleitung

3. Kategorien der gespeicherten Daten

3.1 Daten der Lehrkräfte, der Klassenleitungen und 
der Schulleitung

3.1.1 Stammdaten 
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Nutzerrolle
 – Amtsbezeichnung
 – Lehrerkürzel

3.1.2 Unterrichtsdaten 
 – unterrichtete Fächer
 – fachbezogene Zuordnung zu unterrichte-

ten Schülerinnen und Schülern
 – Zuordnung zu erteilten Erziehungs- und 

Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 Abs. 1, 
2 Nrn. 1 bis 5 BayEUG

3.2 Daten über protokollierungsbedürftige Zugriffe

3.2.1 Daten der Schülerinnen und Schüler
 – Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Geburtsdatum
 – Geburtsort
 – Erziehungsberechtigte

3.2.2 Aktuelle Unterrichtsdaten 
 – Klasse
 – Klassenart
 – Unterrichtsart
 – Schule

 – Schulart
 – Jahrgangsstufe
 – Vorrücken in diese Jahrgangsstufe
 – Aufnahme in die Schule durch
 – Wiederholungen
 – Ausbildungsrichtung/Fachgruppe/Wahl-

pflichtfächergruppe
 – besuchter Religions-/Ethikunterricht
 – Fremdsprachen
 – Wahlpflichtfächer
 – Wahlunterricht/Förderunterricht/Pluskurse/

Arbeitsgemeinschaften
 – differenzierter Sport einschließlich Sportart
 – Erfüllung der Schulpflicht
 – ggf. Berufsfeld

3.2.3 Leistungsdaten
 – Note
 – Art
 – ggfs. allgemeine Bemerkung gemäß Art. 52  

Abs. 2 Satz 3 BayEUG
 – Gewichtung
 – Datum der Leistungsbewertung
 – Zeugnisbemerkungen
 – Erreichen des Klassenziels
 – Empfehlungen und Entscheidungen der 

Klassen- oder Lehrerkonferenz
 – Bemerkungen zu Zwischenzeugnis und 

Jahreszeugnis

3.2.4 Individuelle Unterstützung, Nachteilsausgleich 
und Notenschutz
ggf. Maßnahmen der Individuellen Unterstüt-
zung, des Nachteilsausgleiches und Noten-
schutzes gemäß Art. 52 Abs. 5 BayEUG, §§ 32  
bis 34 BaySchO bei einzelnen Schülerinnen 
und Schülern (insbesondere wegen Lese- und 
Rechtschreibstörung)

3.2.5 Absenzen
 – Zahl der versäumten Unterrichtstage
 – Art der Absenz (entschuldigt/unentschuldigt)
 – Datum
 – Attestpflicht

3.2.6 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach 
Art. 86 Abs. 1, 2 Nrn. 1 – 5 BayEUG

 – Art
 – Betreff
 – Datum
 – Lehrkraft 

3.2.7 Austritt
 – Ergänzungsprüfung
 – Prüfungsende
 – Eignung für weiterführende Schule
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 – Austrittsdatum
 – Abschluss

3.3 Daten der Erziehungsberechtigten

3.3.1 Stammdaten 
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Kontaktdaten

 – Zuordnung zu Schülerin/Schüler

4. Kategorien der der Empfänger, denen die per-
sonenbezogenen Daten offengelegt werden

4.1 Externe Empfänger: Auftragsverarbeiter 
Die Daten werden ausschließlich dem von der 
Schule beauftragten Auftragsverarbeiter und 
den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO of-
fengelegt, soweit dies technisch erforderlich ist.
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4.2 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte

Zugriffsrechte im konkreten Einzelfall auf

Schulleitung Nr. 3.2.3, 3.2.4 und 3.2.6: schreibend
Nr. 3.1 bis 3.2.2, 3.2.5 und Nr. 3.2.6 bis 3.3: lesend 
(3.1.3 nur hinsichtlich der eigenen Daten)

Lehrkräfte Daten aller Schülerinnen und Schüler:
3.2.6: schreibend
Nr. 3.2.1 sowie Angabe der Klasse: lesend 

Daten der von ihnen unterrichteten Schülerinnen 
und Schüler: 
Nr. 3.2.3 und 3.2.5 in selbst unterrichteten Fächern: 
schreibend; im Übrigen lesend, insbesondere für 
den Zeitraum, für den dies zur Erfüllung der Aufga-
ben als Mitglied der Klassenkonferenz erforderlich 
ist (insbesondere Zeugniserstellung, Entscheidung 
über das Vorrücken, Empfehlung an die Lehrerkon-
ferenz im Fall des Vorrückens auf Probe);
Nr. 3.1 bis 3.2.2, 3.2.4, 3.2.7 bis 3.3: lesend (3.1.3 
nur hinsichtlich der eigenen Daten)

(Stellvertretende) Klassenleitung,  
Oberstufenkoordinator oder  
Oberstufenkoordinatorin

(zusätzlich zu den Zugriffsrechten als Lehrkraft)
Nr. 3.2.3, 3.2.5 fächerübergreifend für die Schü-
lerinnen und Schüler ihrer Klasse, um schulische 
oder häusliche Probleme erkennen zu können, 
die sich durch einen plötzlichen Leistungsabfall in 
mehreren Fächern gleichzeitig bemerkbar machen, 
sowie für die Zeugnisvorbereitung und Zeugniser-
stellung

Lehrkräfte an Berufsschulen (zusätzlich zu den Zugriffsrechten der übrigen 
Lehrkräfte)
Daten der von ihnen unterrichteten Schülerinnen 
und Schüler: 
Nr. 3.2.3 fächerübergreifend während des gesam-
ten Schuljahrs während des gesamten Schuljahres 
wegen der schulorganisatorischen und didaktischen 
Besonderheiten der Berufsschulen

Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen (zusätzlich zu den Zugriffsrechten der Lehrkräfte)
Nr. 3.2, 3.3 lesend, soweit dies für die soweit dies 
zur Erfüllung ihrer pädagogisch-psychologischen 
und rechtlichen Aufgaben im Rahmen der Schulbe-
ratung erforderlich ist

Administrator Nr. 3.1 bis 3.3: schreibend
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5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
Wird der elektronische Notenbogen als Hilfsmittel zur 
Erstellung entsprechender Schülerakten verwendet, 
so gelten für die aus diesen Daten erstellten Schüler-
akten die Aufbewahrungsfristen des § 40 BaySchO. 

Im Übrigen werden die gespeicherten Daten je-
weils spätestens am Ende des Schuljahres ge-
löscht, das dem Schuljahr nachfolgt, in dem die 
Daten gespeichert wurden.
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Nr. 3 Klassentagebuch 

Die mit * gekennzeichneten Regelungen gelten nur für 
Klassentagebücher in automatisierter Form

1. Zwecke der Verarbeitung:
Unterstützung 

 – bei der Erfassung und Dokumentation von 
Unterrichtsstunden und Fehlzeiten;

 – bei der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
und Überwachung der Schulpflicht

 – bei der Erfüllung der Auskunftspflicht ge-
genüber Schülerinnen und Schülern, de-
ren Erziehungsberechtigten und ggf. Aus-
bildungsbetrieben

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – Schülerinnen und Schüler
 – Erziehungsberechtigte
 – Lehrkräfte
 – Schulleitung
 – Verwaltungspersonal*

3. Kategorien der gespeicherten Daten

3.1 Daten der Lehrkräfte, der Klassenleitungen, der 
Schulleitung und des Verwaltungspersonals

3.1.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Nutzerrolle*
 – Amtsbezeichnung
 – Lehrerkürzel

3.1.2 Unterrichtsdaten und –elemente (nicht bei Ver-
waltungspersonal)

 – unterrichtete Fächer
 – Lehrverteilung
 – Stunden- und Vertretungsplandaten
 – Unterrichtsdokumentation
 – Unterrichtsrelevante Termine (z. B. Prü-

fungstermine, Schulfahrten, Praktika)
 – Hausaufgaben

3.1.3 Nutzungsdaten 
 – Erteilte Bestätigungen/Befreiungen 

3.2 Daten der Schülerinnen und Schüler

3.2.1 Stammdaten 
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Geburtsdatum

 – Geburtsort
 – Erziehungsberechtigte

3.2.2 Aktuelle Unterrichtsdaten 
 – Klasse
 – Klassenart
 – Unterrichtsart
 – Schule
 – Schulart
 – Jahrgangsstufe
 – Ausbildungsrichtung/Fachgruppe/Wahl-

pflichtfächergruppe
 – besuchter Religions-/Ethikunterricht
 – Fremdsprachen
 – Wahlpflichtfächer
 – Wahlunterricht/Förderunterricht/Pluskurse/

Arbeitsgemeinschaften
 – differenzierter Sport einschließlich Sportart
 – ggf. Berufsfeld
 – ggfs. Ausbildungsbetrieb

3.2.3 Absenzen
 – Grund der Absenz: Verspätung/Krankheit/

Befreiung/Beurlaubung (Auswahlfeld)
 – ggf. erwarteter Zeitraum der Abwesenheit 

(von… bis)
 – ggf. Verspätungsdauer
 – versäumte Unterrichtsstunden
 – Entschuldigungsstatus: unentschuldigt/

entschuldigt/mit Attest entschuldigt
 – ggf. Befreiungs- oder Beurlaubungsstatus: 

nicht bestätigt/bestätigt/mit Attest bestätigt

3.3 Daten der Erziehungsberechtigte

3.3.1 Stammdaten 
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Geschlecht
 – Kontaktdaten
 – Zuordnung zu Schülerin/Schüler

4. Kategorien der der Empfänger, denen die per-
sonenbezogenen Daten offengelegt werden 

4.1 Externe Empfänger: Auftragsverarbeiter *
Die Daten werden dem von der Schule beauf-
tragten Auftragsverarbeiter unter den Voraus-
setzungen des Art. 28 DSGVO offengelegt, so-
weit dies technisch erforderlich ist.

4.2 Externe Empfänger: ggf. Ausbildungsbetrieb
Die Daten der Nr. 3.1.3 werden, soweit in 
§ 25 BSO genannt, im Rahmen der Zusammen-
arbeit gem. § 83 Abs. 2 BBiG zum Zwecke einer 
erfolgreichen dualen Berufsausbildung den Aus-
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bildungsbetrieben offengelegt.

4.3 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte

Zugriffsrechte* auf

Schulleitung, Verwaltungspersonal Nr. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 und 3.3 lesend 
Nr. 3.1.3 und 3.2.3 schreibend

Klassenleitungen und Lehrkräfte an Berufs-
schulen der jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler

Nr. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 und 3.3 lesend 
Nr. 3.2.3 schreibend 
Nr. 3.1.3 schreibend, beschränkt auf die jeweils 
unterrichteten Fächer

Lehrkräfte und Vertretungslehrkräfte der  
jeweiligen Schülerinnen und Schüler 

Nr. 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, lesend
Nr. 3.1.2, 3.1.3 und 3.2.3 schreibend, beschränkt 
auf die jeweils unterrichteten Fächer

Administrator* Nr. 3 schreibend 

5. Vorgesehene Fristen für die Löschung
Die gespeicherten Daten werden spätestens 
jeweils am Ende des Schuljahres gelöscht, das 
dem Schuljahr nachfolgt, in dem die Daten ge-
speichert wurden.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 14/2019 443

Nr. 4 Passwortgeschütze Lernplattform

1. Zwecke der Verarbeitung:
 – Unterstützung der Schulentwicklung
 – Ergänzung der pädagogischen Arbeit 

durch virtuelle Klassenräume
 – Förderung der Kooperation innerhalb der 

Schule und zwischen Schulen 
 – ortsunabhängiges Arbeiten mit digitalen 

Unterrichtswerkzeugen
 – Durchführung elektronisch unterstützter 

Leistungsnachweise 

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – Pädagogisches Personal: Lehrkräfte, Be-

treuungspersonal förderbedürftiger Schü-
lerinnen und Schüler, Studienreferendare, 
Lehramtsstudierende im Schulpraktikum, 
weiteres pädagogisches Personal (z. B. 
Ganztagsbetreuung)

 – Schülerinnen und Schüler
 – Nutzer des erweiterten Nutzerkreises: ex-

terne Partner im Sinne des Art. 2 Abs. 5 
BayEUG

3. Kategorien der gespeicherten Daten

3.1 Daten des pädagogischen Personals
Daten des pädagogischen Personals werden 
grundsätzlich nur gespeichert, soweit die je-
weiligen Betroffenen wirksam eingewilligt ha-
ben. Einer Einwilligung bedarf es nicht, soweit 
die Lernplattform auf Grund von Regelungen 
des Staatsministeriums (z. B. Lehrpläne) ver-
pflichtender Bestandteil des Unterrichts ist. In 
diesem Fall sind die Betroffenen vor dem Ein-
satz der Lernplattform über Art und Umfang der 
Datenverarbeitung umfassend durch die Schule 
zu informieren.

3.1.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Schule
 – Funktion
 – Amtsbezeichnung
 – Angaben zur Lehrbefähigung
 – E-Mail-Adresse im Rahmen der Lernplatt-

form
 – Benutzername
 – Nutzerrolle
 – lokale User-ID
 – Passwort
 – Klassenleiter
 – Angaben zum Unterrichtseinsatz
 – Profilbild (optional)

3.1.2 Nutzungsbezogene Daten
 – Zeitpunkt der Anmeldung
 – Zeitpunkt des ersten Logins
 – Zeitpunkt des letzten Logins
 – Summe der Logins
 – Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform
 – in Anspruch genommener Speicherplatz
 – Korrekturzeichen und -anmerkungen
 – Mitgliedschaften in virtuellen Kursen/Räu-

men der Lernplattform (auch im Rahmen 
einer Schulpartnerschaft) jeweils mit Zeit-
punkt des Beginns und der letzten Nutzung 
der Mitgliedschaft sowie Art der Zugriffsbe-
rechtigung

 – in der Lernplattform veröffentlichte Beiträ-
ge. Lektionen und Nachrichten (auch Au-
dio-, Video-, Bildaufnahmen oder sonstige 
Dateien) ggf. inkl. Bearbeitungs-, Zustel-
lungs- und Lesestatus und sowie Zeitpunkt 
der Erstellung und der letzten Änderung

 – IP-Adresse des Benutzers (in verkürzter / 
anonymisierter Form)

 – ggf. Authentifizierungstoken
 – ID zur eindeutigen Geräteidentifikation
 – individuelle Einstellungen und Konfigura-

tionen

3.2 Daten der Schülerinnen und Schüler
Schülerdaten werden grundsätzlich nur ge-
speichert, soweit die Betroffenen oder bei 
Minderjährigen bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres die Erziehungsberechtigten so-
wie bei Minderjährigen ab Vollendung des 
14. Lebensjahres diese selbst und die Erzie-
hungsberechtigten, wirksam eingewilligt ha-
ben. Einer Einwilligung bedarf es nicht, soweit 
die Lernplattform auf Grund von Regelungen 
des Staatsministeriums (z. B. Lehrpläne) ver-
pflichtender Bestandteil des Unterrichts ist. In 
diesem Fall sind die Betroffenen vor dem Ein-
satz der Lernplattform über Art und Umfang der 
Datenverarbeitung umfassend durch die Schu-
le zu informieren.

3.2.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Schule
 – Klasse/Kurs
 – E-Mail-Adresse im Rahmen der Lernplatt-

form
 – Benutzername
 – Nutzerrolle
 – lokale User-ID
 – Passwort
 – Profilbild (optional)
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3.2.2 Nutzungsbezogene Daten
 – Zeitpunkt der Anmeldung
 – Zeitpunkt des ersten Logins
 – Zeitpunkt des letzten Logins
 – Summe der Logins
 – Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform
 – in Anspruch genommener Speicherplatz
 – Mitgliedschaften in virtuellen Kursen/

Räumen der Lernplattform (auch im Rah-
men einer Schulpartnerschaft) jeweils mit 
Zeitpunkt des Beginns und der letzten 
Nutzung der Mitgliedschaft sowie Art der 
Zugriffsberechtigung

 – bearbeitete Lektionen, jeweils mit Zeit-
punkt der Erstellung und der letzten Ände-
rung; Auswertung der absolvierten Tests

 – Korrekturzeichen und -anmerkungen
 – in der Lernplattform veröffentlichte Bei-

träge, Lektionen und Nachrichten (auch 
Audio-, Video-, Bildaufnahmen oder 
sonstige Dateien), ggf. inkl. Bearbei-
tungs-, Zustellungs- und Lesestatus, 
sowie Zeitpunkt der Erstellung und der 
letzten Änderung

 – IP-Adresse des Benutzers (in verkürzter / 
anonymisierter Form)

 – ggf. Authentifizierungstoken
 – ID zur eindeutigen Geräteidentifikation
 – individuelle Einstellungen und Konfigura-

tionen

3.3 Daten von Nutzern des erweiterten Nutzerkreises
Daten von Nutzern des erweiterten Nutzerkrei-
ses werden grundsätzlich nur verarbeitet, so-
weit diese wirksam eingewilligt haben. 

3.3.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – ggfs. Arbeitgeber
 – Funktion
 – E-Mail-Adresse im Rahmen der Lernplatt-

form
 – Benutzername
 – Nutzerrolle
 – lokale User-ID
 – Passwort
 – Profilbild (optional)
 – Klasse/Kurs

3.3.2 Nutzungsdaten
 – Zeitpunkt der Anmeldung
 – Zeitpunkt des ersten Logins
 – Zeitpunkt des letzten Logins
 – Summe der Logins
 – Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform

 – in Anspruch genommener Speicherplatz
 – Mitgliedschaften in virtuellen Kursen/Räu-

men der Lernplattform (auch im Rahmen 
einer Schulpartnerschaft)

 – jeweils mit Zeitpunkt des Beginns der Mit-
gliedschaft und der letzten Nutzung der 
Mitgliedschaft sowie Art der Zugriffsbe-
rechtigung

 – in der Lernplattform veröffentlichte Beiträ-
ge, Lektionen und Nachrichten (auch Au-
dio-, Video-, Bildaufnahmen oder sonstige 
Dateien), ggf. inkl. Bearbeitungs-, Zustel-
lungs- und Lesestatus, sowie Zeitpunkt der 
Erstellung und der letzten Änderung

 – IP-Adresse des Benutzers (in verkürzter / 
anonymisierter Form)

 – ggf. Authentifizierungstoken
 – ID zur eindeutigen Geräteidentifikation
 – individuelle Einstellungen und Konfigura-

tionen

4. Kategorien der Empfänger, denen die perso-
nenbezogenen Daten offengelegt werden

4.1 Externe Empfänger: Pädagogisches Perso-
nal, Schülerinnen und Schüler anderer Schu-
len im Rahmen von Schulkooperationen, die 
gemeinsam einen virtuellen Kurs/Raum nut-
zen.

4.1.1 Daten des pädagogischen Personals der Part-
nerschule 

 – Angehörige des pädagogischen Personal 
der Partnerschule haben untereinander 
ein Leserecht oder Hörrecht betreffend die 
Daten gemäß Nr. 3.1.1 (ausgenommen lo-
kale User-ID, Passwort) und betreffend die 
Korrekturzeichen und -anmerkungen so-
wie die in der Lernplattform veröffentlich-
ten Beiträge, Lektionen gemäß 3.1.2 und 
Nachrichten (auch Audio-, Video-, Bildauf-
nahmen oder sonstige Dateien) jeweils mit 
Zeitpunkt der Erstellung und Zeitpunkt der 
letzten Änderung.

 – Schülerinnen und Schüler in den jeweili-
gen virtuellen Kursen/Räumen haben ein 
Leserecht oder Hörrecht betreffend Da-
ten des pädagogischen Personals gemäß  
Nr. 3.1.1 (ausgenommen lokale User-ID 
und Passwort), in der Lernplattform er-
stellten Beiträge und Nachrichten (auch 
Audio-, Video-, Bildaufnahmen oder 
sonstige Dateien), Korrekturzeichen und 
-anmerkungen und Lektionen jeweils mit 
Zeitpunkt der Erstellung und Zeitpunkt der 
letzten Änderung gemäß Nr. 3.1.2.
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4.1.2 Schülerdaten
Angehörige des pädagogischen Personals ha-
ben – soweit aus didaktischen Gründen für die 
beteiligten Schulen erforderlich –betreffend die 
Schülerinnen und Schüler der Partnerschule 

 – ein Leserecht oder Hörrecht für die Daten 
gemäß Nr. 3.2.1 (ausgenommen lokale 
User-ID, Passwort)

 – ein Verarbeitungsrecht betreffend die Mit-
gliedschaften in virtuellen Kursen/Räumen 
(jeweils mit Zeitpunkt des Beginns und der 
letzten Nutzung der Mitgliedschaft) betref-
fend der Daten gemäß 3.2.2, bearbeitete 
Lektionen, Auswertung der absolvierten 
Tests, Korrekturzeichen und -anmerkun-
gen, in der Lernplattform veröffentlichte 
Beiträge und Nachrichten (auch Audio-, 
Video-, Bildaufnahmen oder sonstige Da-
teien), jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung 
sowie Zeitpunkt der letzten Änderung. 
Das an dem virtuellen Kurs/Raum betei-
ligte pädagogische Personal der Partner-
schulen kann – soweit dies aus didakti-
schen Gründen erforderlich ist – die von 
ihm unterrichteten Schülerinnen und Schü-
lern gemeinsam befähigen

 – ein Leserecht oder Hörrecht für die Daten 
gemäß Nr. 3.2.1 betreffend Vornamen, Na-
men und besuchte Schule 

 – sowie in den jeweiligen virtuellen Kursen/
Räumen (jeweils mit Zeitpunkt des Be-
ginns der Mitgliedschaft und Zeitpunkt 
der letzten Nutzung der Mitgliedschaft) 
folgende Daten gemäß 3.2.2: bearbeitete 
Lektionen, Auswertung der absolvierten 
Tests, Korrekturzeichen und -anmerkun-
gen, in der Lernplattform erstellte Beiträ-
ge und Nachrichten (auch Audio-, Video-, 
Bildaufnahmen oder sonstige Dateien), 
jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung sowie 
Zeitpunkt der letzten Änderung der Schü-
lerinnen und Schüler der jeweiligen Part-

nerschule einzusehen.

4.2 Externe Empfänger: Nutzer des erweiterten 
Nutzerkreises

4.2.1 eigene Daten gemäß Nr. 3.3 
schreibend, 

4.2.2 Daten des pädagogischen Personals (Leserecht 
oder Hörrecht, soweit dies zur Kooperation mit 
dem Nutzer des erweiterten Nutzerkreises erfor-
derlich ist)
Auf den jeweiligen virtuellen Kurs/Raum bezo-
genen Daten des pädagogischen Personals ge-
mäß Nr. 3.1.1 (ausgenommen lokale User-ID und 
Passwort), in der Lernplattform veröffentlichte 
Beiträge und Nachrichten (auch Audio-, Video-, 
Bildaufnahmen oder sonstige Dateien) und Lek-
tionen jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung sowie 
Zeitpunkt der letzten Änderung gemäß Nr. 3.1.2.

4.2.3 Daten von Schülerinnen und Schülern (lesend, 
soweit dies zur Kooperation mit dem Nutzer des 
erweiterten Nutzerkreises erforderlich ist)

 – die Daten gemäß Nr. 3.2.1 betreffend Vorna-
me, Namen, besuchte Schule, Klasse/Kurs

 – in der Lernplattform veröffentliche Beiträ-
ge und Nachrichten (auch Audio-, Video-, 
Bildaufnahmen oder sonstige Dateien) und 
bearbeitete Lektionen, Auswertung der ab-
solvierten Tests, Korrekturzeichen und -an-
merkungen jeweils mit Zeitpunkt der Erstel-
lung und der letzten Änderung, soweit diese 
im direkten Zusammenhang mit der Koope-
ration mit dem externen Nutzer stehen

4.3 Externe Empfänger: Auftragsverarbeiter 
Die Daten werden ausschließlich dem von der 
Schule beauftragten Auftragsverarbeiter und 
ggf. dessen Unterauftragnehmer unter den Vo-
raussetzungen des Art. 28 DSGVO offengelegt, 
soweit dies technisch erforderlich ist.
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4.4 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte

Zugriffsberechtigung auf
Von der Schulleitung beauftragter Administrator Auf alle in Nr. 3 genannten Daten der jeweiligen 

Schule schreibend
Pädagogisches Personal Auf eigene Daten gem. Nr. 3.1 schreibend;

Daten der von ihnen unterrichteten Schülerinnen 
und Schüler in dewn virtuellen Kursen/Räumen der 
Lernplattform gemäß Nr. 3.2.1 (lokale User-ID und 
Passwort ausgenommen außer bei Vergabe eines 
Initialpassworts oder temporären Passworts) und 
Nr. 3.2.2 schreibend.
Ggf. Daten von Nutzern des erweiterten Nutzerkrei-
ses in den virtuellen Kursen/Räumen der Lern-
plattform gemäß Nr. 3.3.1 (ausgenommen lokale 
User-ID und Passwort) und Nr. 3.3.2 lesend.

Pädagogisches Personal, das gemeinsam einen 
virtuellen Kurs/Raum betreut

Betreffend die Daten gemäß Nr. 3.1.1 (ausgenom-
men lokale User-ID und Passwort) und betreffend 
die Korrekturzeichen und -anmerkungen sowie 
erstellten Beiträge und Nachrichten (auch Audio-, 
Video-, Bildaufnahmen oder sonstige Dateien) und 
Lektionen gemäß Nr. 3.1.2 jeweils mit Zeitpunkt der 
Erstellung sowie Zeitpunkt der letzten Änderung, 
untereinander lesend oder hörend.

Schülerinnen und Schüler Auf ihre eigenen Daten gemäß Nr. 3.2 schreibend; 
auf die auf den jeweiligen virtuellen Kurs/Raum 
bezogenen Daten des pädagogischen Personals 
gemäß Nr. 3.1.1 (ausgenommen lokale User-ID 
und Passwort), in der Lernplattform veröffentlichte 
Beiträge und Nachrichten (auch Audio-, Video-, 
Bildaufnahmen oder sonstige Dateien) und Lek-
tionen jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung sowie 
Zeitpunkt der letzten Änderung gemäß Nr. 3.1.2. 
lesend oder hörend.
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Schülerinnen und Schüler untereinander und 
ggf. gegenüber Nutzern des erweiterten Nutzer-
kreises

Im Rahmen eines virtuellen Kurses/Raumes:
auf Vornamen, Namen und die besuchte Schule 
lesend; 
soweit aus didaktischen Gründen erforderlich und 
von dem pädagogischen Personal befähigt gegen-
seitig lesend der Daten gemäß 3.2.2 in Bezug auf 
Beiträge, Nachrichten (auch Audio-, Video-, Bildauf-
nahmen oder sonstige Dateien) und die bearbeite-
ten Lektionen jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung 
sowie Zeitpunkt der letzten Änderung), ggf. darüber 
hinaus auch mit Auswertung, Korrekturzeichen und 
-anmerkungen.
Ggf. Nutzern des erweiterten Nutzerkreises in 
den virtuellen Kursen/Räumen der Lernplattform 
in Bezug auf folgende Daten gemäß Nr. 3.3.1: 
Vornamen, Namen, Arbeitgeber und soweit aus 
didaktischen Gründen erforderlich und von dem 
pädagogischen Personal befähigt lesend der Daten 
gemäß 3.3.2 in Bezug auf Beiträge und Nachrichten 
(auch Audio-, Video-, Bildaufnahmen oder sonstige 
Dateien), Korrekturzeichen und -anmerkungen und 
die bearbeiteten Lektionen jeweils mit Zeitpunkt der 
Erstellung sowie Zeitpunkt der letzten Änderung, 
ggf. darüber hinaus auch mit Auswertung, Korrek-
turzeichen und -anmerkungen.
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5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der 
verschiedenen Datenkategorien
Soweit die Speicherung der Daten einer Einwil-
ligung bedarf (vgl. Nrn. 3.1, 3.2, 3.3), werden 
die gespeicherten Daten des pädagogischen 
Personals, Schülerinnen und Schüler und Nut-
zern des erweiterten Nutzerkreises gelöscht, 
wenn die Betroffenen, bei Minderjährigen bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres die Erzie-
hungsberechtigten sowie bei Minderjährigen ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres diese selbst 
oder die Erziehungsberechtigten die erteilte Ein-
willigung widerrufen.
Verkürzte / anonymisierte IP-Adressen werden 
jeweils spätestens drei Monate nach dem Ende 
des laufenden Schuljahres gelöscht.
Folgende Daten der Schülerinnen und Schüler 
werden jeweils am Ende des laufenden Schul-
jahres gelöscht, im Fall der Speicherung im 
Rahmen der zweijährigen gymnasialen Qua-
lifikationsstufe spätestens am Ende der Quali-
fikationsstufe oder im Rahmen der Beruflichen 
Oberschule oder der Beruflichen Oberschule 
zur sonderpädagogischen Förderung spätes-
tens am Ende des Besuchs der Beruflichen 
Oberschule oder der Beruflichen Oberschule 
zur sonderpädagogischen Förderung: Klasse/
Kurs, Mitgliedschaften in virtuellen Kursen/
Räumen der Lernplattform (auch im Rahmen 
einer Schulpartnerschaft), jeweils mit Zeitpunkt 
des Beginns der Mitgliedschaft und Zeitpunkt 
der letzten Nutzung der Mitgliedschaft und Art 
der Zugriffsberechtigung, bearbeitete Lektio-
nen jeweils mit Zeitpunkt der Erstellung sowie 
Zeitpunkt der letzten Änderung, Auswertung der 
absolvierten Tests, Korrekturzeichen und -an-
merkungen, in der Lernplattform veröffentlichte 
Beiträge und Nachrichten (auch Audio-, Video-, 
Bildaufnahmen oder sonstige Dateien) jeweils 
mit Zeitpunkt der Erstellung sowie Zeitpunkt der 
letzten Änderung. 
Die sonstigen gespeicherten Daten des pä-
dagogischen Personals, der Schülerinnen und 
Schüler sowie des erweiterten Nutzerkreises 
werden jeweils spätestens am Ende des Schul-
jahres gelöscht, in dem die diese die jeweilige 
Schule verlassen haben.
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben 
unberührt.
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Nr. 5 Schulinterner passwortgeschützter Bereich

1. Zwecke der Verarbeitung
 – Information der am Schulleben der jewei-

ligen Schule beteiligten Personen (Schul-
leitung, Lehrkräfte, Verwaltungspersonal, 
Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 
Schüler) über Sachverhalte mit Schulbezug

 – Organisation des Schullebens
 – digitale Fehlzeitenmeldung

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – Schulleitung
 – Lehrkräfte
 – Verwaltungspersonal
 – Erziehungsberechtigte
 – Schülerinnen und Schüler
 – sonstige Personen

3. Kategorien der gespeicherten Daten

3.1 Daten der Lehrkräfte

3.1.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Benutzername
 – Namenskürzel
 – Funktion
 – Amtsbezeichnung
 – dienstliche Anschrift
 – dienstliche Telefonnummer
 – dienstliche E-Mail-Adresse,
 – private E-Mail-Adresse (nur zum Zweck 

der systemseitig automatisierten Informa-
tion der Lehrkraft und nur, soweit die Lehr-
kraft darin wirksam eingewilligt hat)

3.1.2 Stundenplandaten, Vertretungsplandaten
 – Klasse/Kurs
 – Fach
 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Ort (Gebäude, Raum)
 – vertretene Lehrkraft
 – vertretende Lehrkraft
 – Bemerkungen zur Vertretung

3.1.3 Angaben in schulinternen Informationsplattformen
 – klassen-, fach- oder schulbezogene Infor-

mation, soweit erforderlich mit wirksamer 
Einwilligung der Lehrkraft,

 – Lesebestätigung (Datum, Uhrzeit)

3.1.4 Ressourcennutzung
 – Ressource

 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Reservierungsgrund ohne Personenbezug 

zu Dritten

3.1.5 Buchungsdaten für Sprechzeiten
 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Ort (Gebäude, Raum)

3.1.6 Weitere schulbezogene Daten 
 – Daten (z. B. Fotos), in deren Veröffentli-

chung im schulinternen passwortgeschütz-
ten Bereich die Betroffenen wirksam ein-
gewilligt haben

3.2 Daten des Verwaltungspersonals

3.2.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Benutzername
 – Namenskürzel
 – Funktion
 – Amtsbezeichnung
 – dienstliche Anschrift
 – dienstliche Telefonnummer
 – dienstliche E-Mail-Adresse,
 – private E-Mail-Adresse (nur zum Zweck der 

systemseitig automatisierten Information der 
Verwaltungskraft und nur, soweit die Verwal-
tungskraft darin wirksam eingewilligt hat)

3.2.2 Angaben in schulinternen Informationsplattformen
 – klassen-, fach- oder schulbezogene Infor-

mation, soweit erforderlich mit wirksamer 
Einwilligung der Verwaltungskraft

 – Lesebestätigung (Datum, Uhrzeit)

3.2.3 Ressourcennutzung
 – Ressource
 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Reservierungsgrund ohne Personenbezug 

zu Dritten

3.2.4 Weitere schulbezogene Daten 
 – Daten (z. B. Fotos), in deren Veröffentli-

chung im schulinternen passwortgeschütz-
ten Bereich die Betroffenen wirksam ein-
gewilligt haben

3.3 Daten der Schülerinnen und Schüler
Schülerdaten werden nur gespeichert, soweit 
die Betroffenen oder bei Minderjährigen bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Erzie-
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hungsberechtigten sowie bei Minderjährigen ab 
Vollendung des 14. Lebensjahres diese selbst 
und die Erziehungsberechtigten wirksam einge-
willigt haben.

3.3.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Benutzername
 – Namenskürzel
 – E-Mail-Adresse

3.3.2 Angaben in schulinternen Informationsplattformen
 – klassen- oder schulbezogene Information
 – Lesebestätigung (Datum, Uhrzeit)

3.3.3 Buchungsdaten für Sprechzeiten
 – Lehrkraft
 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Ort (Gebäude, Raum)

3.3.4  Digitale Fehlzeitenmeldung
 – Grund der Absenz: Verspätung/Krankheit/

Befreiung/Beurlaubung (Auswahlfeld)
 – ggf. erwartete Dauer der Abwesenheit

3.3.5 Weitere schulbezogene Daten 
Daten (z. B. Fotos), in deren Veröffentlichung im 
schulinternen passwortgeschützten Bereich die 
Betroffenen, bei Minderjährigen bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres die Erziehungsbe-
rechtigten sowie bei Minderjährigen ab Vollen-
dung des 14. Lebensjahres diese selbst und die 
Erziehungsberechtigten, wirksam eingewilligt 
haben.

3.4 Daten der Erziehungsberechtigten
Daten von Erziehungsberechtigten werden nur 
gespeichert, soweit die Betroffenen wirksam 
eingewilligt haben.

3.4.1 Stammdaten
 – Name(n)
 – Vorname(n)
 – Benutzername
 – Namenskürzel

 – E-Mail-Adresse),

3.4.2 klassen- oder schulbezogene Informationen

3.4.3 Lesebestätigung 
 – Datum
 – Uhrzeit

3.4.4 Buchungsdaten für Sprechzeiten 
 – Lehrkraft
 – Datum
 – Dauer (Uhrzeit von/bis)
 – Ort (Gebäude, Raum)

3.4.5 Weitere schulbezogene Daten 
Daten (z.B. Fotos), in deren Veröffentlichung im 
schulinternen passwortgeschützten Bereich die 
Betroffenen wirksam eingewilligt haben

3.5 Daten sonstiger Betroffener
Daten (z. B. Fotos), in deren Veröffentlichung im 
schulinternen passwortgeschützten Bereich die 
Betroffenen wirksam eingewilligt haben

4. Kategorien der Empfänger, denen die perso-
nenbezogenen Daten offengelegt werden 

4.1 Externe Empfänger: Auftragsverarbeiter der Schule
Die Daten werden dem von der Schule beauf-
tragten Auftragsverarbeiter unter den Voraus-
setzungen des Art. 28 DSGVO offengelegt, so-
weit dies technisch erforderlich ist.

4.2 Externe Empfänger: Erziehungsberechtigte 
 – Zugriff auf Nrn. 3.1.5, 3.3.3, 3.3.4 und 3.4.4 

schreibend, soweit selbst betroffen; 
 – Nrn. 3.1.6, 3.2.4, 3.3.5, 3.4.5 und 3.5 lesend.

Im Übrigen lesend mit folgenden Einschränkungen:
 – kein Leserecht für private E-Mail-Adressen 

und Ressourcennutzung
 – Stundenplandaten und Vertretungsplan- 

daten können bis maximal einen Tag 
nach Ablauf der Gültigkeit des Stunden-
plans/Vertretungsplans eingesehen wer-
den 

 – Lesebestätigungen können nur für selbst 
erstellte Beiträge eingesehen werden
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4.3 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte
Zugriff

Schulleitung Nr. 3 lesend und schreibend.
Verwaltungspersonal  – Lesend und schreibend, soweit durch die 

Schulleitung beauftragt (nicht eigene Lesebe-
stätigungen nur lesend)

 – Nr. 3.2.3 lesend und schreibend, soweit die 
Ressource selbst genutzt wird

 – Im Übrigen lesend, bzgl. Nr. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.1 und Lesebestätigungen für Beiträge 
anderer Nutzer jedoch nur, soweit durch die 
Schulleitung beauftragt

Lehrkräfte  – Lesend und schreibend, soweit durch die 
Schulleitung beauftragt (nicht eigene Lesebe-
stätigungen nur lesend)

 – Nr. 3.1.4 lesend und schreibend, soweit die 
Ressource selbst genutzt wird

 – Nrn. 3.1.5, 3.3.3 und 3.4.4 lesend und schrei-
bend, im Übrigen lesend, bzgl. Nr. 3.1.1, 3.2.1, 
3.3.1, 3.4.1 und Lesebestätigungen für Beiträ-
ge anderer Nutzer jedoch nur, soweit durch die 
Schulleitung beauftragt

Schülerinnen und Schüler Nrn. 3.1.5, 3.3.3 schreibend für selbst erstellte 
Sprechzeitenbuchungen
Bei volljährigen Schülern Nr. 3.3.4 schreibend
Im Übrigen lesend mit folgenden Einschränkungen:

 – kein Leserecht für private E-Mail-Adressen und 
Ressourcennutzung

 – Stundenplandaten und Vertretungsplandaten 
können bis maximal einen Tag nach Ablauf der 
Gültigkeit des Stundenplans/Vertretungsplans 
eingesehen werden 

 – Lesebestätigungen können nur für selbst er-
stellte Beiträge eingesehen werden 

 – Kein Leserecht für Buchungsdaten von Eltern-
sprechzeiten

5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
Soweit die Speicherung der Daten einer Einwilligung bedarf, werden die gespeicherten Daten gelöscht, wenn 
die Betroffenen, bei Minderjährigen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die Erziehungsberechtigten 
sowie bei Minderjährigen ab Vollendung des 14. Lebensjahres diese selbst oder die Erziehungsberechtigten 
die erteilte Einwilligung widerrufen.
Unbeschadet davon werden Grunddaten gemäß Nrn. 3.3.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 spätestens einen Monat nach-
dem die betreffende Person die Schule verlassen hat gelöscht; alle übrigen Daten werden jeweils spätestens 
einen Monat nach Ablauf des jeweiligen Schuljahres gelöscht.

Nr. 6 Videoüberwachung an Schulen

1. Zwecke der Verarbeitung:
 – Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und Eigentum der Personen, die sich im Bereich der Schule 

oder in deren unmittelbarer Nähe aufhalten; 
 – Schutz der schulischen Einrichtung vor Sachbeschädigung und Diebstahl

2. Kategorien der betroffenen Personen
 – alle Personen, die sich im Eingangsbereich der Schule aufhalten oder sich zwischen 22:00 Uhr und 
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6:30 Uhr außerhalb von schulischen oder 
sonstigen von der Schule zugelassenen 
Veranstaltungen auf dem Schulgelände 
befinden;

 – darüber hinaus alle Personen, die sich au-
ßerhalb von schulischen oder sonstigen 
von der Schule zugelassenen Veranstal-
tungen an Feiertagen, Wochenenden oder 
in den Ferien auf dem Schulgelände befin-
den.

3. Kategorien der gespeicherten Daten
Mit Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtun-
gen erhobene personenbezogene Daten

4. Kategorien der Empfänger, denen die perso-
nenbezogenen Daten offengelegt werden 

4.1 Externe Empfänger:

Personen und Stellen, denen die Daten im Ein-
zelfall nach den einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften offengelegt werden 
dürfen.

4.2 Interne Empfänger/Zugriffsberechtigte:
Zugriff auf die personenbezogenen Daten ha-
ben nur die Schulleitung und von der Schullei-
tung beauftragte Angehörige des Lehr- und Ver-
waltungspersonals

5. Vorgesehene Fristen für die Löschung der 
verschiedenen Datenkategorien
Die gespeicherten Daten werden jeweils spätes-
tens drei Wochen nach Aufzeichnung gelöscht, 
soweit sie nicht zur Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten von erheblicher Bedeutung oder 
von Straftaten oder zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen benötigt werden.
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